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Auszug aus der Sitzungsniederschrift 
der Hauptausschusssitzung am 11.09.2025 
 
1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Genthin über die Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger Bürger 
Vorlage: 2024-2029/SR-088 
 
Die Bürgermeisterin führt zur Beschlussvorlage aus und berichtet über die in der Sitzung des 
Finanzausschusses am 28.08.2025 vorgetragenen Änderungen. 
 
Zum einen muss im Entwurf noch unter § 2a Absatz 2 die Angabe „10 Euro pro Stunde, 
maximal 50 Stunden pro Jahr“ ergänzt werden. 
 
Die Kommunalaufsicht empfiehlt, den § 2 Abs. 2 nicht in die Satzung aufzunehmen, sondern 
lediglich schriftlich niederzulegen. 
 
Zudem hatten die Mitglieder des Finanzausschusses auf Antrag mehrheitlich eine 
gebündelte Abstimmung zur 1. Änderungssatzung der Entschädigungssatzung empfohlen. 
 
Stadtrat Otto (CDU) führt aus, dass seine Fraktion den Vorschlag der Verwaltung hinsichtlich 
des Punktes 3 „§§ 2 und 3 (Freiwillige Feuerwehr der Stadt Genthin)“ folgt und beantragt 
analog zum Finanzausschuss eine gebündelte Abstimmung zur 1. Änderungssatzung der 
Entschädigungssatzung. 
 
Während die Stadträte Voth (CDU) und Nitz (SPD-Grüne-Linke) eine Abstimmung in 
gebündelter Form zustimmen, befürworten die Stadträte Engler und Voigt (beide Genthin-
Mützel-Parchen) eine separate Abstimmung zu den einzelnen Punkten, da zu diesen 
unterschiedliche Auffassungen bestehen. 
 
Die Bürgermeisterin stellt den Änderungsantrag der CDU zur Abstimmung. 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger (Entschädigungssatzung). durch separate 
Abstimmung wie folgt: 
 

1. § 1 Absätze 1, 5, 6 und 7 sowie § 5 (Stadtrat), 
 

2. § 1 Absätze 2 und 3 (Ortschaftsräte und Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher), 
 

3. §§ 2 und 3 (Freiwillige Feuerwehr der Stadt Genthin),  
 

4. § 4 (Aufwandentschädigung Bürgermeisterin), 
 

5. § 6 (Inkrafttreten). 
 
Abstimmungsergebnis: Änderungsantrag stattgegeben 
Ja 4 Nein 3 Enthaltung 0 Befangen 0 
 
Die Bürgermeisterin stellt die Beschlussvorlage mit dem Änderungsvorschlag zur 
Abstimmung.  
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bürger (Entschädigungssatzung). durch separate 
Abstimmung wie folgt: 
 

1. § 1 Absätze 1, 5, 6 und 7 sowie § 5 (Stadtrat), 
 

2. § 1 Absätze 2 und 3 (Ortschaftsräte und Ortsbürgermeister/Ortsvorsteher), 
 

3. §§ 2 und 3 (Freiwillige Feuerwehr der Stadt Genthin),  
 

4. § 4 (Aufwandentschädigung Bürgermeisterin), 
 

5. § 6 (Inkrafttreten). 
 
 
Abstimmungsergebnis:   empfohlen mit Änderungsvorschlag 
Ja 5  Nein 2  Enthaltung 0  Befangen 0   
 




